
Pferdekaufvertrag
(Verkäufer und Käufer sind Privatpersonen; Unternehmer)

Zwischen
__________________________________________________________________________
und                                                                                         (nachfolgend Verkäufer genannt)

__________________________________________________________________________
                                                                                                    (nachfolgend Käufer genannt)

wird folgender Kaufvertrag geschlossen (unzutreffendes bitte streichen):

Die Parteien sind sich darüber einig, dass es sich bei dem verkauften Pferd nicht um eine
“neue Sache“ im Sinne des BGB handelt (bei Fohlen und ggf. rohen Pferden anders). 

§ 1
Kaufgegenstand

1. Äußere Beschaffenheitsvereinbarung

Der Verkäufer verkauft  an den Käufer das Pferd ____________________(Name) mit  den
folgenden weiteren Beschaffenheitsmerkmalen:

a) Lebensnummer:___________________________________________________________
b) Geburtsdatum:____________________________________________________________
c) Geschlecht:______________________________________________________________
d) Farbe:__________________________________________________________________
e) Abzeichen:_______________________________________________________________
f) Stockmaß_______________________________________________________________
g) Abstammung:____________________________________________________________
h) Rasse:__________________________________________________________________
i) Ausbildungsstand:_________________________________________________________
j) Erfolge:__________________________________________________________________
k) geeignet als: Turnierpferd/-pony; Zuchtstute; Deckhengst;  Reitpferd/-pony; Springpferd/-
pony;  Dressurpferd/-pony;  Freizeitpferd/-pony;  Beistellpferd/-pony;  Kinderpony;
Voltigierpferd/-pony;  Schulpferd/-pony;  Vielseitigkeitspferd/-pony;  Kutschpferd/-pony;
__________________________________________________________________________
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2. Gesundheitliche Beschaffenheit

a)  Verkäufer  und  Käufer  sind  sich  einig,  dass  das  Pferd  vor  der  Übergabe  tierärztlich
untersucht  werden  soll.  Die  Untersuchung  soll  durch  _______________________
(Tierarzt/Tierklinik) durchgeführt werden und entweder 

aa) eine klinische Untersuchung ohne Röntgenbilder umfassen
oder 
bb) eine klinische Untersuchung zuzüglich Röntgenbildern (Anzahl:_________) umfassen.
und
cc) Blutuntersuchung/Dopingkontrolle

Der beauftragte Tierarzt stellt die gesundheitliche Beschaffenheit des Pferdes zum Zeitpunkt
der Untersuchung fest. Er fertig ein schriftliches Protokoll über die Untersuchung an. Das
schriftliche Protokoll wird zum Bestandteil dieses Vertrages gemacht. 

b) Die Kosten der tierärztlichen Untersuchung trägt  der Käufer/Verkäufer/beide jeweils zur
Hälfte.

c) Das Pferd hat zuletzt am _____________ folgende Wurmkur erhalten________________.

§ 2
Kaufpreis

Der Kaufpreis beträgt ____________ Euro (in Worten:___________________________).

Der Kaufpreis wird in bar gezahlt und ist am __________________ fällig. 

Das Pferd bleibt bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises im Eigentum des Verkäufers.
Die  Legitimationspapiere  im  Original  bleiben  bis  zur  vollständigen  Kaufpreiszahlung  im
Besitz  des  Verkäufers.  Ausnahme:  Der  Equidenpass  im  Original  wird  dem  Käufer  bei
Übergabe des Pferdes ausgehändigt. 

§ 3
Übergabe

1.  Das Pferd  wird/  wurde  am _______________ an den Käufer  persönlich/  an eine  zur
Entgegennahme bevollmächtigte Person übergeben. 

2. Die Kosten und die Gefahr des Transports trägt der Verkäufer/Käufer.
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§ 4 
Zusätzliche Vereinbarungen

Der Verkäufer weist den Käufer auf folgenden Unarten/Eigenarten des Pferdes hin:

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(z.B.: nicht geländesicher, kein Anfängerpferd, Futtermittelunverträglichkeiten usw.)

§ 5
Haftungsausschluss

Das Pferd wurde vom Käufer selbst probegeritten und von dem Käufer sorgfältig besichtigt.
Das Pferd wird unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung verkauft. [Im Falle des Vorliegens
von  Allgemeinen  Geschäftsbedingungen  darf  folgender  Zusatz  nicht  fehlen:  Dies  betrifft
keine Ansprüche, die auf grobem Verschulden des Verkäufers beruhen und Ansprüche, die
auf  zurechenbare  Körper-  oder  Gesundheitsschäden  oder  den  Verlust  des  Lebens
zurückzuführen sind.]

§ 6
Garantie

Der  Verkäufer  übernimmt  keinerlei  Gewähr  oder  Garantie,  dass  das  Pferd  die  zur
Besichtigen und Probegerittenen Eigenschaften für eine bestimmte Dauer beibehält. 

§ 7
Verjährung

Mängelansprüche  des Käufers  verjähren mit  Ablauf  von drei  Monaten  ab  Übergabe des
Pferdes. 

§ 8
Schriftformerfordernis

Zwischen  den  Parteien  wurden  neben  diesem  Vertrag  keine  weiteren  Vereinbarungen
getroffen.  Sämtliche  Änderungen  und/oder  Ergänzungen  bedürfen  der  Schriftform.  Das
Schriftformerfordernis kann wiederum nur schriftlich abbedungen werden. 
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§ 9
Salvatorische Klausel

Von der  Unwirksamkeit  einer  Klausel  wird  die  Wirksamkeit  des  übrigen  Vertrages  nicht
berührt. Die Parteien verpflichten sich, anstelle der unwirksamen Bestimmung eine dieser
Bestimmung möglichst nahekommende wirksame Regelung zu treffen.

Folgende Unterlagen wurden im Original übergeben:

- Equidenpass
- Eigentumsurkunde
- ______________
- ______________
- ______________
- ______________

______________, den___________                                     ____________, den__________

_____________________________                                    ___________________________
                - Verkäufer-                                                                                  -Käufer-
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